
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) für die Teilnahme an der Open-
Air-Veranstaltung „Schieben & Moven 
@ Schubser’s Garage“. 
 

1. Veranstalter und Geltungsbereich 
 
Veranstalter, nachfolgend als Veranstalter bezeichnet, der Veranstaltung ist: 
 
341Events 
Fricke, Genotte, Townsend GbR  
Grillparzerstr. 44, 34125 Kassel 
E-Mail: nightmoves@341west.de 
 
in Kooperation mit 
 
Kulturvielfalt e.V., Rudolf-Schwander-Str. 
11, 34117 Kassel 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Teilnahme an der Open-
Air-Veranstaltung „Schieben & Moven @ Schubser’s Garage“, die am 20.06.2026 an 
der Bergstraße 14, 34302 Guxhagen stattfindet. 
 
Mit dem Erwerb eines Tickets oder dem Betreten des Veranstaltungsgeländes 
erkennt der Besucher diese AGB verbindlich an. 
 

2. Ticketkauf und Zutritt 
 

· Tickets sind ausschließlich für die jeweilige Veranstaltung und für 
volljährige Personen gültig. Die Tickets sind an volljährige Personen 
übertragbar. 

· Tickets werden digital als PDF bereitgestellt und müssen beim Einlass 
vorgezeigt werden. Bei Verlust oder versehentlichem Löschen besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung. Möglicher Ersatz kann nur erfolgen, wenn der 
Erwerb nachgewiesen werden kann und das Ticket noch nicht entwertet wurde. 

· Der Zutritt ist ausschließlich volljährigen Personen (ab 18 Jahren) gestattet. 
Eine Alterskontrolle mittels amtlichem Lichtbildausweis erfolgt am Einlass. 

· Tickets sind vom Umtausch und von der Rückgabe ausgeschlossen; eine 
Stornierung oder Rückerstattung ist nicht möglich. Ein Widerrufsrecht besteht 
nicht, da es sich um eine Veranstaltung mit festem Termin handelt (§ 312g Abs. 
2 Nr. 9 BGB). 

· Der Veranstalter übt das Hausrecht aus. Bei Verstoß gegen diese AGB, gegen 
das Awarenesskonzept, gegen geltendes Recht oder bei unangemessenem 
Verhalten (z. B. Diskriminierung, Belästigung, Gewalt, starke Alkoholisierung, 
Einfluss von Drogen) kann Besuchern der Zutritt verweigert oder sie vom 
Gelände verwiesen werden. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises erfolgt in 
diesen Fällen nicht.
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3. Absage, Abbruch oder Änderungen der Veranstaltung 
 

· Wird die Veranstaltung durch den Veranstalter vor Veranstaltungsbeginn 
abgesagt, erfolgt eine Rückerstattung des Ticketpreises. 

· Wird die Veranstaltung nach Beginn aufgrund höherer Gewalt, 
behördlicher Anordnung, sicherheitsrelevanter Umstände oder 
vergleichbarer Ereignisse abgebrochen, besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung oder Entschädigung. 

· Schlechte Witterungsverhältnisse berechtigen nur dann zu einer Rückerstattung, 
wenn die Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn abgesagt wird. Sofern eine 
trotz Witterung eine sichere Durchführung gewährleistet werden kann und die 
Veranstaltung stattfindet, besteht kein Erstattungsanspruch. 

· Änderungen im Line-up oder Programmablauf bleiben ausdrücklich 
vorbehalten und berechtigen nicht zur Rückerstattung des Ticketpreises. 

 

4. Sicherheits- und Verhaltensregeln 
 

· Auf dem Veranstaltungsgelände ist das Mitführen folgender Gegenstände 
verboten: Waffen, Drogen, eigene Getränke, pyrotechnische Gegenstände 
o. Ä. 

· Es erfolgt eine Zugangskontrolle durch den Sicherheitsdienst. Der Veranstalter 
behält sich vor, Personen sowie Taschen und Rucksäcke zu kontrollieren. 

· Besucher haben sich auf dem Gelände verantwortungsbewusst und respektvoll 
zu verhalten. Verboten sind insbesondere: Drogenkonsum, Belästigung, 
Diskriminierung, Gewalt, das Klettern auf Bühnen, Zäune, Dächern, Bäumen oder 
andere Konstruktionen sowie das mutwillige Beschädigen von Ausstattung oder 
Eigentum anderer Personen. 

· Das Rauchen ist ausschließlich im Außenbereich gestattet. Es herrscht ein 
striktes Rauchverbot in jeglichen Innenräumen, welches konsequent 
durchgesetzt wird. Eine Missachtung des Rauchverbotes in Innenräumen kann 
zum Verweisen vom Gelände führen. Eine Rückerstattung des Ticketpreises 
erfolgt in diesem Fall nicht. 

· Das Tragen von festen Schuhen sowie das Vermeiden von Barfußlaufen 
wird ausdrücklich durch den Veranstalter empfohlen! Der Veranstalter 
kann nicht garantieren, dass keine Nägel, Scherben o.ä.auf dem Boden 
liegen. 

· Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln außerhalb vorgesehener 
Aschenbecher ist untersagt. Es gilt ein allgemeines Umwelt- und 
Rücksichtnahmegebot. 

· Das Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 
· Bei Verstößen gegen die Sicherheits- oder Verhaltensregeln kann der 

Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 
  



5. Haftung 
 

· Der Veranstalter haftet nicht für Personenschäden, Verletzungen oder Schäden, 
die auf Eigenverschulden, Missachtung der Verhaltensregeln, Drogenkonsum, 
Leichtsinn oder waghalsiges Verhalten zurückzuführen sind. 

· Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene oder gestohlene 
Gegenstände, Kleidung oder Wertsachen, auch nicht für beschädigte oder 
gestohlene Fahrzeuge, Fahrräder, Gegenstände, Wertsachen etc. 

· Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die 
infolge des Nichtbeachtens der Empfehlung entstehen, festes Schuhwerk zu 
tragen und auf das Barfußlaufen zu verzichten. Das Betreten des 
Veranstaltungsgeländes ohne geeignetes Schuhwerk (z. B. barfuß, mit Sandalen, 
Flip-Flops oder ähnlichem offenen Schuhwerk) erfolgt ausdrücklich auf eigene 
Gefahr. 

· Das Betreten des Geländes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 
· Für witterungsbedingte Schäden (z. B. durch Regen, Wind, Hitze) wird keine 

Haftung übernommen. 
 

6. Bild- und Tonaufnahmen 
 

· Besucher dürfen Bild- und Tonaufnahmen für private Zwecke und Social Media 
anfertigen. Veröffentlichungen diffamierender oder rechtswidriger Inhalte 
hingegen sind untersagt und können zivilrechtlich verfolgt werden. 

· Der Veranstalter hat das Recht während der Veranstaltung Bild-, Video- und 
Tonaufnahmen anfertigen. Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes 
erklärt sich der Besucher damit einverstanden, dass diese Aufnahmen zu 
Dokumentations-, PR- und Werbezwecken veröffentlicht werden dürfen. 

· Der Veranstalter verpflichtet sich, keine diffamierenden 
Aufnahmen zu veröffentlichen. 

 

7. Datenschutz 
 

· Der Schutz personenbezogener Daten ist dem Veranstalter wichtig. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). 

· Im Rahmen des Ticketkaufs werden personenbezogene Daten über den externen 
Ticketdienstleister Eventfrog erhoben und verarbeitet. Für diese 
Datenverarbeitung ist Eventfrog eigenständig verantwortlich. Es gelten die 
Datenschutzbestimmungen von Weezevent, abrufbar unter: 
https://eventfrog.de/de/datenschutzerklaerung.html 

· Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten, soweit dies zur 
Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist (z. B. zur Einlasskontrolle, bei 
verloren gegangenem Ticket oder zur Kommunikation im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung). 
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8. Jugendschutz 
 

· Die Veranstaltung ist ausschließlich für volljährige Besucher (ab 18 
Jahren) zugänglich. Einlass minderjähriger Personen ist nicht gestattet. 

· Auf dem Veranstaltungsgelände gilt das Jugendschutzgesetz insbesondere im 
Hinblick auf den Konsum von Alkohol und Tabak. 

 

9. Anreise und Umwelt 
 

· Besucher werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem 
Fahrrad oder Taxi anzureisen. Auf dem Veranstaltungsgelände stehen 
keine Parkplätze zur Verfügung.· 

· Bitte achtet auf Sauberkeit auf den Wegenzum Veranstaltungsort. 
Zigarettenstummel gehören in die dafür vorgesehenen Aschenbecher. 

 

10. Sonstiges 
 

· Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
· Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. 

· Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Veranstalters. 

 
 
 
Kassel, 12.05.2026 


